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Straßenerneuerung ‚Am Schloßberg‘ in Höfingen, Änderung der 
Abrechnung der Baumaßnahme.

Beschlussvorschlag

1. Von der Änderung der Abrechnung der Gesamtkosten der Baumaßnahme 
Straßenerneuerung „Am Schloßberg“ in Höfingen wird Kenntnis genommen.

2. Die Erhöhung der Auftragssumme in Höhe von 82.025,31 EUR wird genehmigt. 

Finanzielle Auswirkungen:

JA x NEIN

Kontierung Jahr verfügbares Budget Finanzbedarf Bemerkung
754300057201
Am Schloßberg 
u.PforzheimerStr. Ausbau

2021 82.500,00 82.025,31

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

In der Sitzung des Gemeinderats am 28.07.2020 wurde die Sitzungsvorlage 2020/181 
„Abrechnung der Baumaßnahme Am Schloßberg“ mit der geprüften Abrechnungssumme 
von 1.091.482,34 EUR freigegeben.
Die Prüfung der damaligen Schlußrechnung wurde durch das Tiefbauamt, beratend 
unterstützt durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), durchgeführt. 
Die Abrechnungssumme wurde mit 1.091.482,34 EUR festgestellt.
Die ungeprüften Forderungen der ausführenden Firma in der Schlußrechnung waren damals 
um 234.657,99 EUR höher.

Gegen die gekürzte Schlussrechnungssumme hat die ausführende Firma Widerspruch 
eingelegt. 
Das Tiefbauamt hat daraufhin gemeinsam mit der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) über die 
Forderungen der ausführenden Firma mit dieser nachverhandelt.
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Folgende Einigung mit der ausführenden Firma wurde hierbei erzielt:

Für die separierte Zwischenlagerung und den Transport des belasteten Bodenaushubs, 
insgesamt waren dies 4.119,30 to Abfall, wurden ursprünglich 277.385,97 EUR gefordert. 
Das Tiefbauamt hat hiervon nur 79.901,76 EUR anerkannt. Da vom Bodenaushub erheblich 
höhere Mengen gegenüber der Auftragssumme angefallen sind, war der Einheitspreis nach 
VOB/B aufgrund der Mengenänderung anzupassen. Daher hat das Tiefbauamt diesen 
Einheitspreis in der damaligen Schlussrechnung deutlich gesenkt. 
Die ausführende Firma hat einer Änderung des Einheitspreises aufgrund der 
Mengenänderung formell zwar zugestimmt, konnte aber nachvollziehbar darlegen, dass der 
neue Einheitspreis durch das Tiefbauamt zu niedrig angesetzt wurde. 
In einer Nachverhandlung für die separierte Zwischenlagerung und den Transport des 
Bodenaushubs wurde ein Gesamtpreis von insgesamt 161.927,07 EUR vereinbart:  

Ursprüngliche Forderung in der Schlussrechnung 277.385,97 EUR
Durch TBA in SV 2020/181 anerkannte Summe 79.901,76 EUR
Ergebnis nach Nachverhandlung 161.927,07 EUR

Gesamtkosten Zwischenlagerung 161.927,07 EUR
Bereits abgerechnete Kosten -79.901,76 EUR
Noch offene Kosten 82.025,31 EUR

Die Gesamtabrechnungssumme der Baumaßnahme liegt mit dieser Änderung bei 
1.173.507,65 EUR.

Die GPA wird diese Maßnahme bei ihrer Prüfung der Baumaßnahmen in 2024 aufrufen 
und überprüfen.

Anlage/n
Keine
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